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Regeste

Amts- und Rechtshilfe

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Schlussverfügung der Eidgenössischen
Steuerverwaltung vom 25. Mai 2010 wird aufgehoben. Es wird keine Amtshilfe geleistet.

E. 2
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe
von Fr. 20'000.-- wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet. Dieser wird ersucht, dem
Bundesverwaltungsgericht eine Auszahlungsstelle bekannt zu geben.

E. 3
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.

E. 4
Dieses Urteil geht an: den Beschwerdeführer (Einschreiben) die Vorinstanz (Ref-Nr. ...;
Einschreiben) Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Charlotte Schoder Keita
Mutombo Versand:
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